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Protokoll  zur 17.  Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Wustrow  
am 26.02.2026 

 
Tagungsort: Ernst-Thälmann-Straße 39A, 18347 Ostseebad Wustrow 
Beginn der Sitzung: 18:00 Uhr 
Ende der Sitzung: 20:14 Uhr 
Beschlüsse-Nr.: 3-009/2026 bis 3-010/2026 
Seiten: 1 - 13 

 
 
 

Bürgermeister Protokollantin 
 

Anwesenheit 
anwesend 

Herr Olaf Müller 
Frau Sylvia Di Bello-Haake 
Herr Frank Hartmann 
Herr Andreas Levien 
Herr Dirk Pasche 
Frau Silvia Priebe 
Herr Daniel Schossow 
Herr Robert-Asmus Sington 
Herr Michael Unger 
Herr Jost Vormelker 

entschuldigt 

Frau Christine Hanke 
 
Gäste: - 
 

Tagesordnung 
Öffentlicher Teil:  

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladungen, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

  

   
2 Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und Bekanntgabe 

der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung 
  

   
3 Bestätigung und Änderungsanträge zur Tagesordnung (öffentlicher Teil)   
   
4 Kenntnisnahme Protokoll (Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift) der 

letzten Sitzung vom 29.01.2026 
Anlage 

  

   
5 Berichte der Vorsitzenden der Ausschüsse und der Kurdirektorin   
   
6 Einwohnerfragestunde   
   
7 Fragen der Gemeindevertreter an den Bürgermeister   
   
8 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 20 „Strandstraße 17a“ der Gemeinde Ostseebad 

Wustrow – hier: Abwägungsbeschluss gem. § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch (BauGB) sowie 
Beschluss über die Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 20 „Strandstraße 
17a“ g 
Vorlage: 3-009/26 

  

   
9 Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 der Kurverwaltung Ostseebad Wustrow 

Vorlage: 3-013/26 
  

   
10 Informationen, Termine, Sonstiges   
   
Nicht öffentlicher Teil:  

11 Bestätigung und Änderung der Tagesordnung (des nichtöffentlichen Teils)   
   
12 Informationen aus der Kurverwaltung und Fragen an die Kurdirektorin   
   

gez. Müller gez. Birkner
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13 Kenntnisnahme Protokoll (Billigung des nichtöffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift) der 
letzten Sitzung vom 29.01.2026 

  

   
14 aktueller Stand neuer Pachtvertrag FSC Godewind   
   
15 Verfahrensweise im Umgang mit der Zustimmung nach § 36a BauGB durch Anwendung des 

Gesetzes zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung vom 27. 
Oktober 2025 (sog. „Bau-Turbo“) 
Vorlage: 3-014/26 

  

   
16 Bauangelegenheiten aus der Sitzung vom 19.02.2026 

Anlage 
  

   
17 Termine, Informationen, Sonstiges 

- Sachstandsmitteilungen 
  

   
 
I. Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladungen, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung waren durch Einladung unter Mitteilung der Tagesordnung 
einberufen. Zeit, Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich 
bekanntgegeben. Die Gemeindevertretung ist nach der Zahl der erschienenen Mitglieder –10 von 11– 
beschlussfähig. 
 
  
2 Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und 

Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

• Wichtige Angelegenheiten der Gemeinde 

- heute ist der erste warme Frühlingstag 2026, aber die letzten Wochen waren eine große 
Herausforderung für die Bürger und auch den Bauhof, die Räumung der vereisten Wege und 
Straßen waren sehr herausfordernd, eine Auswertung zu dem, was geklappt und dem, was in 
dieser außergewöhnlichen Situation nicht geklappt hat, erfolgt noch 

- lange Frostperiode hat das Projekt Neue Straße gebremst, heute war die erste Bauberatung, 
Montag geht es mit dem Pflastern weiter 

- der Baum in der Hermann-Löns-Straße wurde gefällt 
- das Tauwetter hat Überschwemmungen im Ort verursacht, da der gefrorene Boden das 

Versickern des Wassers verhinderte 
- im Bereich des mit neuer Straßendecke versehenen Peter-Voß-Weg / Karl-Marx-Straße 

funktioniert die Entwässerung 
- die Beleuchtung einiger Straßenlaternen wurden erneuert, Am Norderfeld ist die wichtigste Lampe 

wieder funktionstüchtig, es werden weitere folgen 
- Abbau der Weihnachtsbeleuchtung wird nächste Woche erfolgen 
- Telefonische Auskunft des Landesstraßenbauamtes, es wird ein gemeinsamer Termin in 

Stralsund vereinbart zur L21, hier geht es um den Asphalt, Zebrastreifen, 30-er Zone u.ä. 
- das Projekt Seebrücke wird weiterverfolgt, die Kurdirektorin ist derzeit zum Bädertag auf 

Hiddensee, sie wird in der nächsten Sitzung berichten 
- am 11.03.26 findet zu einer möglichen Zusammenarbeit bei der Erneuerung der Prädikatisierung 

(Bezeichnung „Ostseebad“ oder neues Prädikat) eine gemeinsame Beratung mit Dierhagen und 
Ahrenshoop (Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner) statt, entstehende Kosten 
könn(t)en geteilt werden 

- aus gegebenem Anlass:  
„Statusmeldungen in Social Media sind völlig legitime Mittel der Meinungsäußerung, ob sie auch 
immer geeignete Mittel sind, muss jeder für sich hinterfragen bzw. entscheiden.  
Dies gilt ebenso z.B. für die Frage, ob der dort postulierte Zusammenhang zwischen Mitteln, die 
für ein Feuerwerk zu Silvester ausgegeben wurden und deshalb an anderer Stelle für das Füttern 
von Vögeln im Winter fehlen (und deren Tod mutmaßlich mit verschulden) überzeugt oder nicht.  

- Wolfgang Permin ist am 28.01.26 verstorben, die Beisetzung findet noch statt, Kurdirektorin und 
Bürgermeister werden daran teilnehmen, eine gemeinsame Annonce von Amt und Gemeinde ist 
leider krankheitsbedingt noch nicht erfolgt - kurze Gedenkzeit/Würdigung für den Verstorbenen 

- die nächste GV findet am 26.03.26 statt 
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-  
 
3 Bestätigung und Änderungsanträge zur Tagesordnung (öffentlicher Teil) 
 
Änderungsantrag durch Herrn Müller: 
 
Herr Müller: Neuer TOP Nachrückverfahren und Benennung eines Gemeindevertreters für den 
Sozialausschuss und eines sachkundigen Einwohners im Finanz- und Wirtschaftsausschuss 
als TOP 10. 
 
Abstimmung über die Benennung als TOP 10 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 10 

Ja Nein Enthaltungen 

10 0 0 

→ Antrag wurde angenommen. 
 
Die Tagesordnung ändert sich entsprechend. 
 
Abstimmung über die Tagesordnung in geänderter Fassung. 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 10 

Ja Nein Enthaltungen 

10 0 0 

Die Tagesordnung wurde in geänderter Fassung bestätigt. 
 
  
4 Kenntnisnahme Protokoll (Billigung des öffentlichen Teils der Sitzungsniederschrift) der 

letzten Sitzung vom 29.01.2026 
 
- Herr Levin: Seite 9 die Aussage „Es ist eine falsche Aussage streichen und ändern in: …, welche 

im aktuellen Haushaltsplan vorhanden sind. 
 

- Die Gemeindevertretung nimmt das Protokoll vom 29.01.2026 zur Kenntnis. 
 
  
5 Berichte der Vorsitzenden der Ausschüsse und der Kurdirektorin 
 
Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 05.02.2026 – Vorsitzender Herr Sington 

- Wirtschaftsplan der Kurverwaltung 2026 
- Situation der Gemeindeimmobilien 
- Diskussion über neuen Pachtvertrag der Gemeinde mit FSC Godewind 

 
Bauausschuss vom 19.02.2026 – Vorsitzende Frau Hanke (i. V. Herr Vormelker) 

- Bauangelegenheiten lt. Liste 
- Prioritätenliste Straßenbau 
- Sanierung der gemeindeeigenen Immobilie Ernst-Thälmann-Straße 17 
- Eck-Permien-Str. weiter als Einbahnstraße? 
- Sportplatz Drainage, Reiterbahn, PV-Anlage und Lagercontainer 
- Feierhalle Friedhof, Auswahl der Dachpfannen 

 
Sozialausschuss vom 25.02.2026 – Vorsitzende Frau Sylvia Di Bello-Haake 

- Seniorenarbeit, erfolgreiche Veranstaltung am Jahresanfang, weitere Veranstaltungen geplant 
- Jugendbeirat, tatkräftige Unterstützung bei der Seniorenbeiratsveranstaltung am 

Jahresanfang 
- am 04.03. findet eine Veranstaltung zum Thema Pflegeversicherung statt 
- am 14.03.26 ist ein Mobilitätstraining mit dem Rollator vorgesehen 
- in der nächsten Sitzung Vorstellung der Schule Feingeister Born 
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Bericht der Kurdirektorin (i. V. Herrn Müller) 

- Herausgabe des neuen Infoblatts 
- 13.03.26 Blutspende in Wieck a. Darß 
- 05.02. bzw. 06.02.26 fand im Sommerkino die Premiere des hier in Wustrow/Barnstorf 

gedrehten Films „Der Schimmelreiter“ statt, Dank an die Organisatoren 
- 21.02.26 rege Teilnahme bei der Ortswanderung zum Weltgästetag, Dank an „Kattenkes 

Goorn“ für die „aufwärmende Bewirtung“ während der über zweistündigen Tour bei kaltem 
Wetter 

- 04.03. und 11.03./12.03.26 Käthe Miethe Tage in Ahrenshoop 
- Einzug unseres Basketballteams ins Viertelfinale des Landespokals, Spiel am 14.03.26 in der 

Fischlandhalle, Aufruf zur Unterstützung 
- Frühjahrsputz der Kurverwaltung am 28.03.26, Treffpunkt An der Seenotstation 

 
  
6  Einwohnerfragestunde 
 
Einwohner: Aus der Sitzung vom 29.10.25 fehlt das Protokoll, im Protokoll vom 18.12.25 möchten 
bitte der Klarname in Einwohner geändert werden. Bei dem Beschluss Neubau Feuerwehrgerätehaus 
(TOP 9) vom 29.01.2026 sind nur die (11) Vorteile einer Einzelvergabe aufgezählt, nicht die Nachteile. 
BM: nimmt dies mit 
 
Einwohner: Einbahnstraße Strandstraße zum Norderfeld wird nicht befolgt. 
BM: nimmt dies mit 
 
Einwohner: Wird die Straße Eck-Permin bis Herrman-Löns-Weg 20m mitgepflastert? 
BM: ja, etwa bis Gulli, um die Entwässerung im Bereich zu verbessern 
 
Einwohner: Neubau Einfahrt Neue Straße Richtung Herrmann-Löns-Weg und Einbuchtung Eck-
Permin sind zu eng, die Müllwagen kommen dort nicht rum. 
BM: nimmt dies zur nächsten Bauberatung mit 
 
Einwohner: Sportplatz Reitbahn, wann wird die Drainage gelegt. 
BM: durch den langen Frost sind viele Bautätigkeiten eingestellt worden. Wenn es jetzt gemacht wird, 
hätte es Spielabsagen zur Folge, deshalb Arbeiten im Sommer nach dem Tonnenabschlagen 
(wahrscheinlich Anfang August). 
 
Einwohner: Wie ist es mit der Anliegerpflicht (Reinigung Gehwege) wenn nur ein Gehweg in der 
Straße vorhanden ist. 
BM: laut Satzung abwechselnd pro Straßenseite pro Jahr 
 
Einwohner: Zur erlaubten Höhe der Hecken sollte nochmals in der Hinweisbroschüre hingewiesen 
werden. 
BM: nimmt dies mit 
 
Einwohner: ein Lagercontainer für Tonnenbund (Nordseite Festplatz) ist beantragt; wollen andere 
Vereine / Sektionen auch Container aufstellen? 
BM: dies (Nutzung durch weitere Sektionen) wird aktuell in Abstimmung mit dem TSV geklärt. 
 
Einwohner: Es könnten auch Container aufgestellt werden für Toiletten und die dann mit Holz 
verschalt werden, kann der TSV auch selbst machen. 
BM: Dankt dem TSV für sein Engagement, jedoch bevor etwas verändert wird, muss darüber geredet 
und in der GV bzwl dem BA entschieden werden 
 
Einwohner: Wie kommen die Grundstückswerte zusammen, wer legt den Bodenrichtwert fest? 
BM:  legt ein Gutachterausschuss fest, fragt noch mal im Amt nach 
 
Einwohner: Wer ist für die Straßenlaternen an der L21 Richtung Konow zuständig? 
BM:  es liegt in der Zuständigkeit der Gemeinde, über das zusätzliche Aufstellen von Laternen wird 
gesprochen 
 
Einwohner: in den Kleingärten bei der Schmiedestraße steht immer Wasser, die Entwässerung fehlt 
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BM: der Bauausschuss wird sich das bei einem vor-Ort-Termin anschauen 

Einwohner: Räumung von Schnee, werden die Grundstückseigentümer, wo nichts geräumt oder 
gestreut wurde, belangt? Kann die Gemeinde die Anliegerpflicht ausführen und dann in Rechnung 
stellen? 
BM:  nimmt dies zur Auswertung des Winterdienstes mit 

Einwohner: Ältere Einwohner mit Grundstücken können diese oft nicht mehr beräumen, wer hilft bei 
der Straßenreinigung, wie jetzt Schnee und Eis? Appell an die Dorfgemeinschaft, dem Nachbarn bzw. 
sich gegenseitig zu helfen. Wem etwas auffällt, an die Gemeinde melden. 
BM:  Dank an EW und Zustimmung 

Einwohner: bei dem Notstromaggregat an der Fischlandhalle ist kein Anschluss, Nullerdung fehlt. 
BM:  die Installation ist noch nicht abgeschlossen 

Einwohner: Es ist ein Witz, dass die Weihnachtsbeleuchtung immer noch nicht abgebaut ist, das 
kostet alles Geld 
BM: Gründe wurden bereits im Bericht des BM erwähnt 

Einwohner: Der Bürgersteig in der Strandstraße linksseitig Richtung Seebrücke ist in Abschnitten 
marode. 
BM: wird begutachtet 

Einwohner: in der Osterstraße sind die Gehwege teilweise vom Unkraut zugewachsen 
BM: klärt, ob die Anwohner dafür zuständig sind 

 7 Fragen der Gemeindevertreter an den Bürgermeister 

JV: berichtet über die verendeten Tiere bei dem Frost und weist darauf hin, das schwache bzw. 
hungrige Vögel nicht mit Haferflocken gefüttert werden dürfen. 
DS: fragt nach, ob die Weihnachtsfeier der Gemeindevertretung nachgeholt wird. 
DS: bittet um Prüfung, ob die Anbringung der Solar-Paneele an der Bücherstube genehmigungsfrei 
ist oder wer die genehmigt hat. 

8 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 20 „Strandstraße 17a“ der Gemeinde 
Ostseebad Wustrow – hier: Abwägungsbeschluss gem. § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch 
(BauGB) sowie Beschluss über die Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 20 „Strandstraße 17a“ g 
Vorlage: 3-009/26 

Sachverhalt und Begründung: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Wustrow hat in öffentlicher Sitzung am 21.09.2017 
beschlossen, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 20 „Strandstraße 17a“ aufzustellen. 

Die Entwürfe des Bebauungsplanes einschließlich der Begründung haben in der Zeit 31.01.2022 bis 
zum 04.03.2022 sowie vom 10.10.2024 bis zum 11.11.2024 öffentlich ausgelegen. Zeitgleich sind 
jeweils die Nachbargemeinden, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt und 
zur Abgabe ihrer Stellungnahmen aufgefordert worden. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach 
den Vorschriften des Baugesetzbuches die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und 
untereinander gerecht abzuwägen. Der Umgang mit den im Aufstellungsverfahren vorgebrachten 
Stellungnahmen ist dem Beschluss als Anlage 1 Abwägung beigefügt.  
Nach den Vorschriften des BauGB (§ 10 Abs. 1) ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 20 
„Strandstraße 17a“ der Gemeinde Ostseebad Wustrow, bestehend aus Teil A (Planzeichnung mit Stand 
Sep. 2025) sowie Teil B (Textliche Festsetzungen mit örtlichen Bauvorschriften, Anlage 2) und dem 
Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 3) (VEP mit Stand Sep. 2025) als Satzung zu beschließen. 
Die Begründung (Anlage 4), mit dem Umweltbericht (Anlage 5) als gesonderten Teil der Begründung 
und die Umweltprüfung (Anlage 6), wird gebilligt. 
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i.A.  
M. Foks 
Amt für Planung und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:                                    X keine finanzielle Auswirkungen 
Kosten trägt der Vorhabenträger  EUR 

Finanzierung  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 
Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                         gez. Prehl 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Herr Müller leitet in den Tagesordnungspunkt ein. 
 
Keine weiteren Anmerkungen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Wustrow beschließt: 
1. Die zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 20 „Strandstraße 17a“ während der Beteiligung 

der Öffentlichkeit, Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
eingegangen Stellungnahmen werden gemäß der Anlage 1 (Abwägung) abgewogen. 

Die Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
2. Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 348) geändert worden ist, wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 20 
„Strandstraße 17a“, bestehend aus der Planzeichnung mit Stand September 2025 (Teil A), den 
textlichen Festsetzungen (Teil B) mit örtlichen Bauvorschriften (Anlage 2) sowie mit dem Vorhaben- 
und Erschließungsplan (VEP mit Stand Sep. 2025) (Anlage 3) als Satzung beschlossen. 
Die Begründung (Anlage 4), mit dem Umweltbericht (Anlage 5) als gesonderten Teil der Begründung 
und die Umweltprüfung (Anlage 6), wird gebilligt. 

3. Das Amt Darß/Fischland wird beauftragt, den Beschluss über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Strandstraße 17a“ ortsüblich bekanntzumachen, dabei ist auch anzugeben, wo der 
Bebauungsplan eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 

 

Beschluss-Nr. 3-009/2026 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss 

Gemeindevertretung 26.02.2026 8 10x ja ja 

 

 
  
 
9 Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 der Kurverwaltung Ostseebad Wustrow 

Vorlage: 3-013/26 
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Sachverhalt und Begründung: 
(Angaben in TEUR) 
 
Erfolgsplan 
 

Gesamtbetrag der Erträge 1.905 

Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.900 

Jahresergebnis 5 

 

Finanzplan 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.875 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.970 

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -95 

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 236 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -236 

 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 150 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 150 

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -181 

 

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 663 
 

 
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt 

 

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen 

0 

Höchstbetrag der festgesetzten Kassenkredite 80 

Gesamtbetrag der festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen 
 
                0 

 

 

 
Sonstige Angaben 

 
Gesamtbetrag der voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen 

0 

Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Ist) 1.353 

Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2024 (Ist) in % 59,3% 
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Wertansatz des bilanziellen Eigenkapitals zum 31.12.2025 (HR) 1.355 

Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2025 (HR) in % 59,3% 

Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2026 (voraussichtl.) 1.360 

Wertansatz der bilanziellen Eigenkapitalquote zum 31.12.2026 (voraussichtl.) in % 59,5% 

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten 14,0 VZÄ 

Veränderung der Stellen zum Vorjahr in Vollzeitäquivalenten (+/-) +6,0 VZÄ 

 
i.A. Katrin Fischer 
Kurdirektorin 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:                                   
 X keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                            / 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Herr Müller leitet in den Tagesordnungspunkt ein. 
 
Keine weiteren Anmerkungen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung  
des Landes Mecklenburg-Vorpommern beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde  
Ostseebad Wustrow in ihrer Sitzung am 26.02.2026 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr  
2026 der Kurverwaltung Wustrow in der vorliegenden Fassung. 
 

Beschluss-Nr. 3-010/2026 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss 

Gemeindevertretung 26.02.2026 9 10x ja ja 

 

 
 
NEU 10  Nachrückverfahren und Benennung eines Gemeindevertreters für den 

Sozialausschuss und eines sachkundigen Einwohners im Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss 
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Finanz- und Wirtschaftsausschuss: Sachkundiger Einwohner hat das Amt niedergelegt, neu in den 
Ausschuss wurde durch die Fraktion „Gemeinsam für Wustrow+“ Frau Rita Gravert-Fröhlich 
benannt. 
 
Sozialausschuss: Frau Silvia Priebe hat das Amt niedergelegt, neu in den Ausschuss wurde durch die 
Fraktion „Gemeinsam für Wustrow+“ Herr Robert Sington berufen. 
 
 
 11  Informationen, Termine, Sonstiges 
Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung findet am 26.03.2026 um 18:00 Uhr statt. 
 
 
 
 
Ende der öffentlichen Sitzung um 19:12 Uhr. 
Einwohner und Gäste verlassen den Raum. 
Beginn des nichtöffentlichen Teils um 19:16 Uhr. 
 
 
 
II. Nicht öffentlicher Teil 

 12  Bestätigung und Änderung der Tagesordnung (des nichtöffentlichen Teils) 
 
Änderungsanträge: -- 
 
 

Abstimmung über die Tagesordnung in vorliegender Fassung. 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 10 

Ja Nein Enthaltungen 

10 0 0 

Die Tagesordnung wurde in vorliegender Fassung bestätigt. 
 
 
TOP 13  Informationen aus der Kurverwaltung und Fragen an die Kurdirektorin 
 
Durch die Teilnahme der Kurdirektorin an der Bäderkonferenz, berichtet OM und nimmt die Fragen an 
die Kurdirektorin mit. 
 
DP merkt an, dass der Wirtschaftsplan der Kurverwaltung komplett verlesen hätte müssen, da dies 
nicht getan wurde die Frage, ob der Beschluss jetzt ungültig sei. Die Verlesung wird nachgeholt. 
 
FH hätte gern mehr Informationen über den aktuellen Stand der „Gebührensatzung“ der 
Kurverwaltung (Kosten für Arbeitskraft und Technik), Herr Müller sagt dies zur nächsten Sitzung zu.  
 
 
  
 14   Kenntnisnahme Protokoll (Billigung des nichtöffentlichen Teils der 
Sitzungsniederschrift) der letzten Sitzung vom 29.01.2026 
 
Abstimmung über das Protokoll (GV am 29.01.2026 nicht-öffentlicher Teil) in der vorliegenden 
Fassung. 

gesetzlich gewählte Vertreter 11 

anwesende Vertreter 10 

Ja Nein Enthaltungen 

10 0 0 

Die Gemeindevertretung nimmt das Protokoll zur Kenntnis. 
 
  
TOP 15  aktueller Stand neuer Pachtvertrag FSC Godewind 



10 

 

Pr o t ok o l l  z u r  17 .  S i t z u ng  de r  G eme i ndev e r t r e tu ng  de r  G em e ind e  O s ts ee ba d  W us t r ow  a m 2 6 .0 2 .2 026  

 
- Der Pachtvertragsentwurf ging per Mail an alle Mitglieder der Gemeindevertretung 
- Das Gutachten empfiehlt einen Pachtzins von 1,80 €/m², der untere Satz, mit dem die 

Gemeinde laut Rückmeldung aus dem Innenministerium ohne große Erklärungen mitgehen 
könnte, wäre 1,50 €. 

- In einer Mail des FSC bitten dieser nun um einen Pachtzins von 1,20 €, diese Mail wurde von 
DS an alle Mitglieder der Gemeindevertretung weitergeleitet 

- Dieses wird jetzt im BA nochmals beraten, Beschlussvorlage für GV wird für März vorbereitet 
- DS erklärt, dass er zwar Mitglied des FSC, jedoch dadurch nicht befangen ist und erklärt dies 
- Es stellt sich die Frage, ob auch bei Diskussionen ohne Beschlussfassung eine Befangenheit 

festgestellt werden kann, gilt auch hier das Mitwirkungsverbot? 
Argumente aus der Diskussion: 

- Die Gemeinde kann es sich nicht leisten kann, auf Einnahmen zu verzichten - für 1,80 € 
- Anpassungen und Erhöhungen sind überall, warum nicht beim FSC? 
- Auch dieser Pachtvertrag hat wieder eine mehrjährige Laufzeit, die Gemeinde unterstützt den 

Verein zusätzlich, daher sollte der vom Gutachter festgestellte Pachtzins angewendet werden. 
- Der vorherige Pachtvertrag lief 30 Jahre ohne Erhöhung  -  ebenso für 1,80 € 
- Wir haben teures Gutachten in Auftrag gegeben. Sollten jetzt auch danach handeln – für 1,80 

€  
- Zweifel an Mail dargestellter Gemeinnützigkeit. 

Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Pachtvertrages von 2004 und wenn damals eine Staffelung 
im Vertrag gewesen wäre, wäre der Pachtzins heute auch bei 1,80 €. 

- Anmerkung, dass es nicht um die vom Finanzamt festzustellende Gemeinnützigkeit geht, 
sondern um die Frage ob der Verein für die Gemeinde einen besonderen Nutzen bringt 
(„Gemeindenützigkeit“) Ein Pachtzins von 1,80 € ist zumutbar. 

- Die in diesem TaO geäußerten Argumente gehen in die Diskussion im F&WA ein. 
 

 
 
TOP 16  Verfahrensweise im Umgang mit der Zustimmung nach § 36a BauGB durch 
Anwendung des Gesetzes zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur 
Wohnraumsicherung vom 27. Oktober 2025 (sog. „Bau-Turbo“) 
Vorlage: 3-014/26 
 
Sachverhalt und Begründung: 
Mit dem Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung vom 27. Oktober 
2025 (sog. „Bau-Turbo“) hat der Gesetzgeber umfangreiche Möglichkeiten zur Abweichung von den 
bisherigen Vorschriften zur Zulässigkeit von Vorhaben gem. §§ 29ff. BauGB geschaffen. Ziel der 
Gesetzesänderung ist es, die Planungs- und Genehmigungsverfahren für Wohnungsbauvorhaben 
deutlich zu beschleunigen und somit kurzfristig mehr bezahlbaren Dauerwohnraum zu schaffen. Das 
zentrale Instrument ist der neu eingeführte § 246e BauGB, der bis zum 31. Dezember 2030 befristet 
gilt. Die Neuregelungen betreffen weiterhin u. a. die §§ 31, 34, 36, 36a BauGB, die unbefristet gelten. 
Diese Änderungen ermöglichen den Kommunen neue Ermessens- und Handlungsspielräume bei der 
Beurteilung und Steuerung von Bauvorhaben. 
 
Zwingende Voraussetzung ist in jedem Fall, dass es sich um ein Wohnungsbauvorhaben im Sinne der 
allgemeinen Wohnnutzung nach § 3 BauNVO (Dauerwohnnutzung, kein Ferienwohnen) handelt. 
 
Wesentliche Inhalte der Gesetzesänderung 
Mehr Flexibilität bei Befreiungen im Bebauungsplangebiet (§ 31 Abs. 3 BauGB) 
Die Anpassung in § 31 Abs. 3 BauGB ermöglicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans eine 
weitergehende Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplanes für Wohnungsbauvorhaben über 
die bisherigen Befreiungsmöglichkeiten hinaus. Im Einzelfall oder in mehreren vergleichbaren Fällen 
kann von den Festsetzungen des Bebauungsplans zugunsten des Wohnungsbaus befreit werden, wenn 
die Befreiung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar 
ist. Damit werden beispielsweise Befreiungen für Aufstockungen oder Hinterlandbebauungen in ganzen 
Straßenzügen möglich, für die nach der bisherigen Rechtslage die Änderung des Bebauungsplanes 
erforderlich gewesen wäre. 
 
Erleichterter Wohnungsbau im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) 
Mit dem neuen § 34 Abs. 3b BauGB werden Möglichkeiten zur Abweichung vom Einfügungsgebot 
geschaffen: Auch im nicht überplanten Innenbereichen sollen mit Zustimmung der Gemeinde künftig 
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leichter Wohngebäude errichtet werden dürfen, auch wenn sich diese nicht in die vorhandene 
Bebauungsstruktur einfügen. Damit soll die Nachverdichtung (z. B. Hinterhofbebauung, Aufstockungen 
oder Anbauten) stärker gefördert werden. 
 
Einführung einer „Experimentierklausel“ (§ 246e BauGB) 
Neu aufgenommen wird der § 246e im Baugesetzbuch (BauGB), der es - zunächst befristet bis zum 
31.12.2030 - ermöglicht, mit Zustimmung der Gemeinde von den Vorschriften des Baugesetzbuchs und 
aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften (wie der BauNVO) abzuweichen, wenn die 
Abweichung unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist und 
der Errichtung Wohnzwecken dienenden Gebäude, der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung 
zulässigerweise errichteter Gebäude zwecks Schaffung neuen Wohnraums oder der 
Nutzungsänderung zulässigerweise errichteter baulicher Anlagen zu Wohnzwecken dient. 
 
Im Außenbereich sind die Vorschriften nur auf Vorhaben anzuwenden, die im räumlichen 
Zusammenhang mit Flächen stehen, die nach § 30 Abs. 1, Abs. 2 (qualifizierter oder 
vorhabenbezogener Bebauungsplan) oder § 34 (unbeplanter Innenbereich) zu beurteilen sind. Die 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung ist bei Außenbereichsvorhaben anzuwenden. 
Ob ein Vorhaben nach den bisherigen Vorschiften des Bauplanungsrechts zulässig oder 
zulassungsfähig ist, oder durch Anwendung der neu eingeführten Regelungen zugelassen werden 
kann, entscheidet die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen im 
Einvernehmen mit der Gemeinde (§ 36 BauGB) oder nach Zustimmung der Gemeinde (§ 36a BauGB 
n.F.). 
 
Die Gemeinde kann nach § 36a BauGB die Zustimmung erteilen, wenn das Vorhaben mit den 
gemeindlichen Vorstellungen von der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung vereinbar ist. Die 
Gemeinde kann ihre Zustimmung unter der Bedingung erteilen, dass der Vorhabenträger sich 
verpflichtet, bestimmte städtebauliche Anforderungen einzuhalten. Während das gemeindliche 
Einvernehmen nach § 36 BauGB eine rechtlich gebundene Entscheidung ist, welche nach § 36 Abs. 2 
Satz 3 BauGB auch durch die untere Bauaufsichtsbehörde im Falle eines rechtswidrig versagten 
Einvernehmens ersetzt werden kann, handelt es sich bei der Zustimmung nach § 36a BauGB um eine 
freie Entscheidung der Gemeinde im Rahmen ihres planerischen Ermessens, die auch an 
städtebauliche Bedingungen geknüpft werden kann.  
 
In der Gemeinde Ostseebad Wustrow soll im Sinne der erhaltungsrechtlichen Zielstellungen der „Bau-
Turbo“ nur Anwendung finden, wenn sich die Antragsteller durch Abschluss eines städtebaulichen 
Vertrages nach § 11 BauGB dazu verpflichten, das beantragte Wohngebäude dauerhaft als 
Hauptwohnsitz zu nutzen. Weiterhin sollen die im Flächennutzungsplan der Gemeinde Ostseebad 
Wustrow zum Ausdruck gebrachten städtebaulichen Zielvorstellungen der gemeindlichen Entwicklung 
insofern berücksichtigt werden, als dass die Zustimmung gem. § 36a BauGB grundsätzlich nur erteilt 
werden kann, wenn das gegenständliche Grundstück für das beantragte Bauvorhaben bereits im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Baufläche dargestellt ist. 
 
Voraussetzung für die Anwendung des „Bau-Turbo“ ist immer die gemeindliche Zustimmung gem. § 36a 
BauGB, d. h. die Anwendung des „Bau-Turbo“ erfolgt nicht gegen den Willen der Gemeinde. 
Unverändert bleiben jedoch alle bauaufsichtlichen Verfahren, die materiellen Vorgaben der 
Landesbauordnung sowie sämtliche fachrechtlichen Anforderungen, insbesondere des Natur- und 
Artenschutzes. Öffentliche Belange und nachbarliche Interessen müssen weiterhin gewahrt bleiben. 
Auch bei einer städtebaulichen Zustimmung der Gemeinde gem. § 36 a BauGB kann der Antrag durch 
die Baugenehmigungsbehörde aufgrund anderer Belange daher abgelehnt werden. 
 
Zu berücksichtigen ist ferner, dass es sich bei der Erteilung der Zustimmung nach § 36a BauGB zwar 
um eine freie planerische Entscheidung der Gemeinde handelt, sich eine Zustimmungspflicht im 
Einzelfall aber dann ergeben kann, wenn die Gemeinde in vergleichbaren Fällen bereits eine 
Zustimmung erteilt hat (Gleichbehandlungsgrundsatz). Weiterhin können mehrere durch Anwendung 
des „Bau-Turbo“ zugelassene Gebäude die Eigenart der näheren Umgebung prägen, sodass auch für 
weitere Vorhaben ein Rechtsanspruch nach § 34 Abs. 1 BauGB auf Genehmigung besteht. In diesen 
Fällen kann die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen ein rechtswidrig von 
der Gemeinde versagtes Einvernehmen ersetzen. Die Folge kann ein „Höherschaukeln“ bezogen auf 
das Maß der baulichen Nutzung und der überbaubaren Grundstücksfläche im unbeplanten Innenbereich 
sein. 
 
Oliver Dillmann 
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Leiter des Amtes für Planung und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:                                   
 X keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                        gez. Prehl 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
 
Im Bauausschuss wurde die Beschlussvorlage wegen der kurzfristigen Einreichung nicht 
abschließend behandelt. Antrag auf Zurückweisung in den Bauausschuss. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Wustrow beschließt: 
 

1. Die Gemeinde Ostseebad Wustrow strebt eine schnelle Umsetzung der neuen rechtlichen 
Möglichkeiten im Zuge der aktuellen Novelle des Baugesetzbuches durch das Gesetz zur 
Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung vom 27. Oktober 2025 (sog. 
„Bau-Turbo“) an. 

 

2. Die Entscheidung über die gemeindliche Zustimmung zu Bauanträgen im Rahmen des „Bau-
Turbo“ gem. § 36a BauGB wird der Gemeindevertretung übertragen. Der Bauausschuss ist in 
die Entscheidungsfindung einzubeziehen. 

 

3. Voraussetzung für die Erteilung der Zustimmung gem. § 36a BauGB ist, dass sich der 
Antragsteller im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages nach § 11 BauGB dazu verpflichtet, 
das beantragte Wohngebäude dauerhaft als Hauptwohnsitz zu nutzen. Weiterhin kann die 
Zustimmung grundsätzlich nur dann erteilt werden, wenn das gegenständliche Grundstück für 
das beantragte Bauvorhaben im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde 
Ostseebad Wustrow bereits als Baufläche dargestellt ist. Über Abweichungen in begründeten 
Einzelfällen entscheidet die Gemeindevertretung. 

 
Beschluss-Nr.  

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss 

Gemeindevertretung 26.02.2026 16 10x ja für Zurückweisung in 
den BA 

keiner 

 

 
  
TOP 17  Bauangelegenheiten aus der Sitzung vom 19.02.2026 
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1. Antrag auf Vorbescheid 106.26 
 
Neubau eines Einfamilienwohnhauses im Bungalowstil, hier: Antrag auf 1. Verlängerung der 
Geltungsdauer des Bauvorbescheids 00870/23 vom 24.07.2023 
  
- Zustimmung - wenn es der Orts- und Gestaltungssatzung entspricht… 
- Anmerkung zu Nr. 01 - Unterlagen fehlen zum Vorbescheid 
 
Ausschuss empfiehlt die Zustimmung (6x ja) zum Antrag - wenn es der Orts- und Gestaltungssatzung 
entspricht. 

 

 Vorbescheid 106.26 

Gremium Sitzungsdatum TOP Abstimmungsergebnis Beschluss 

Bauausschuss 19.02.2026 04 06x ja Empfehlung Zustimmung 

Gemeindevertretung 26.02.2026 16 10x ja  Zustimmung 

 
 
2. Geplanter Neubau einer Sende- und Empfangsanlage für mobiles Breitband (Vodafone) 
 
• wir stimmen einem Funkmast in der Art und Weise und an diesem Ort - mitten im Ort 
(Sportplatz) nicht zu. 
• Alternativvorschlag von FH: Standort Inder Gemarkung Wustrow begrüßen - aber innerhalb 
der Wohnbebauung ablehnen 
 
Ausschuss empfiehlt die Ablehnung (6x nein) des Antrags 

 

 geplanter Neubau Sende- und Empfangsanlage für mobiles Breitband (Vodafone) 

Gremium Sitzungsdatum TOP Abstimmungsergebnis Beschluss 

Bauausschuss 19.02.2026 04 06x nein Empfehlung Ablehnung 

Gemeindevertretung 26.02.2026 16 10x nein  Ablehnung 

 
Gemeindevertretung fordert den Bauausschuss, bezugnehmend auf das Protokoll vom 19.2. Top 4 
Pkt. 2, erneut auf, darüber zu beraten. Turm aus Holz könnte eine Alternative sein, ablehnender 
Bescheid und Antwort an Vodafone ist vom Bauausschuss zu formulieren. 
 
 
3. 251a Antrag auf Nutzung einer erworbenen Immobilie als Zweitwohnsitz 
 
Zustimmung zur Nutzung einer erworbenen Immobilie als Zweitwohnsitz- befristet bis 2029 
unter Anwendung des Musterschreibens von Dierhagen 
 
Vorschlag von FH: Empfehlung Abstimmung in der GV  
Abstimmung zur Empfehlung 
 
Empfehlung an die GV zur Zustimmung (6x ja) 
 

 

 251a Antrag auf Nutzung einer erworbenen Immobilie als Zweitwohnsitz 

Gremium Sitzungsdatum TOP Abstimmungsergebnis Beschluss 

Bauausschuss 19.02.2026 04 06x ja Empfehlung Zustimmung 

Gemeindevertretung 26.02.2026 16 10x ja  Zustimmung 
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 18  Termine, Informationen, Sonstiges 
 

- am 11.03.26 findet mit den Gemeinden Ahrenshoop und Dierhagen eine Beratung zur 
Reprädikadisierung statt, es wurde beschlossen, das Gutachten für 30.000 € für alle 3 
Gemeinden erstellen zu lassen (alleine wären es 22.000 € pro Gemeinde). Wustrow muss 
beginnen, da die Gemeinde zuerst „dran“ ist 

- Sachstand B-Plan: es wurden 67.000 € für die Planung der B-Pläne im Osterfeld ausgegeben 
Fraktion Zukunft Wustrow übergibt diesen Sachverhalt dem RPA zur Prüfung 

- DS fragt nach den Gesprächen von MU mit Nutzern von ländwirtschaftlichen Flächen über den 
saisonalen Rückbau von Weidezäunen; MU hat ausschließlich Gespräche mit Gut Darß geführt.  

- Erinnerung DS, Sachstand GV vom 25.09.2025 zur Überprüfung der Ferienwohnungen FH 
 
 
 
Ende der nicht öffentlichen Sitzung um 20:14 Uhr. 


